
Kassen-Servicevertrag                                                      

 
zwischen der 
 
G-PoS Gesellschaft fürKassensysteme 
Sven Stachorra und Martin Stopp bR. 
Im Halken 36 
51645 Gummersbach 
 
Im folgenden G-PoS genannt 

und  
                  

 

                  
 

 

                  
 

                  

 
Im folgenden Kunde genannt 

 

Gummersbach,         .   .   
 

§1 Vertragsumfang 
G-PoS übernimmt für die Dauer des  Vertrages für den 
Kunden auf Anforderung folgende Leistungen. 
- Bereitstellung einer Telefonhotline Mo-Fr von    
  8:30 bis 12:30 
- Fernwartung über PC-Anywhere oder VNC 
- Bereitstellung eines Anrufbeantworters mit 
  24h Rückrufservice  
- Bereitstellung eines Hardware Servicetelefons 
- Kostenlose Teilnahme am Leihhardwarepool 
- Verbilligter Zugang zu MDE Mietgeräten 
- Zugang zu unserer Kennwortgeschützen 
  Serviceplattform im Internet = Programmupdate 
- Anfahrt-Pauschalen und reduzierte Stunden- 
  Sätze bei Service + Verträgen 
- Mögliche Nutzung des G-PoST Servers und der  
   damit verbundenen Datenübertragung. 
 
§2 Hotline und Fernwartung 
Die Telefonhotline mit Möglichkeit der Fernwartung 
sind auf die Tage Montag bis Freitag von 8:30 bis 
12:30 festgesetzt. An in Nordrhein-Westfalen 
geltenden gesetzlichen Feiertagen sowie an 
Weiberfastnacht und Rosenmontag findet keine 
Hotline statt. Die Fernwartung erfolgt durch Anwahl 
einer Deutschen Festnetznummer über die Software 
PC-Anywhere bzw. VNC. Die Hostsoftwarelizenz ist 
durch den Kunden zu erwerben. Anwahlnummern und 
Einwahldaten sind G-PoS mitzuteilen und werden bei 
den Vertragsdaten archiviert.  
 
§3 Anrufbeantworter für die Restzeit 
Dem Kunden steht in der restlichen Zeit ein 
Anrufbeantworter zur Verfügung. G-PoS verpflichtet 
den Kunden unter einer mit den Vertragsdaten zu 
archivierenden Telefonnummer innerhalb der 
Reaktionszeit zurückzurufen. 
 
§4 Hardware Servicetelefon 
Zusätzlich steht dem Kunden an Hotlinetagen von 
13:00 bis 17:00 und an Samstagen von 8:30 bis 12:30 
ein Hardware-Servicetelefon zur Verfügung. Dies kann 
jedoch je nach personeller Situation nicht besetzt sein. 
In diesem Falle ist eine Mailbox geschaltet. 
§5 Leihhardwarepool 
Für Hardware-Notfälle hält G-PoS an den Standorte 
Sprockhövel und Gummersbach je eine 
Kassenhardware bestehend aus: 
-PC-Zentraleinheit 
-Tastatur 
-Monitor 
-Bondrucker 
-Kassenschublade 
-Handscanner 
bereit. Diese Teile kann der Kunde bei Kassen-Ausfall 
kurzfristig von dort beziehen und für maximal eine 
Woche kostenlos nutzen. 
Dies gilt, solange der Vorrat reicht. 
 

 §6 MDE Mietgeräte 
Der Kunde erhält die Möglichkeit zum Zwecke von 
Inventur Verprobung etc. verbilligt (50%) MDE 
Geräte zu leihen. Ausgenommen ist der Zeitraum 
vom 20.12 bis zum 10.01. . Auch hier gilt, solange 
der Vorrat reicht. 
 
§7 Internet Downloadbereich 
G-Pos bietet seinen Kunden auf seiner Internetseite 
www.g-pos.de einen Downloadbereich an. Dort 
können neben der Aktuellen Programmversion ggf. 
auch Tabakpreisdateien VMP-Stämme , diverse 
Hilfsprogramme und Dokumentationen 
downgeloadet werden.  Der Kunde erhält ein 
Passwort zum Downloadbereich. Bei Weitergabe an 
Dritte oder Missbrauch haftet der Kunde für 
mögliche Schäden. 
 
§8 Servicepreis-Ermässigungen (Service +) 
Der Kunde erhält bei Service + Verträgen auf 
Service- und Programmier-Leistungen einen 
Preisnachlass von 25 %.  
Dies bedeutet zur Zeit: 
Technikerstunde       80 € - 25 % = 60 € 
Programmierstunde  90€ - 25 % = 67.5 € 
Bei Anfahrten werden auf Wunsch statt der real 
gefahrenen Km (z.Z. 0,68€/KM) Pauschalen 
berechnet. Es gelten für bis 50 Km 26 € und bis zu 
100 Km 49 €. Als Startort werden Gummersbach 
oder Sprockhövel angenommen  
 
§9 24 Stunden Service 
G-PoS behält sich für seine Aktivitäten eine 
maximale Reaktionszeit von 24 Stunden vor. Die 
Reaktionszeit startet mit Beginn der ersten 
Hotlinezeit die auf den Anruf folgt. Erfolgt der Anruf 
in der Hotlinezeit, so startet die Reaktionszeit mit 
dem Anruf. 
 
§10 Einschränkungen / Unmöglichkeit 
G-PoS verpflichtet sich evtl. vorhandene 
schwerwiegende Programmfehler im Rahmen seiner 
Möglichkeiten zu beseitigen.  Die Fa. G-PoS 
beschäftigt z.Z. 3 Personen davon 2 im technischen 
Bereich. Sollte eine Fristgemäße Erledigung von 
Aufgaben im Einzelfall Personalbedingt nicht 
möglich sein verpflichtet sich G-PoS den Kunden 
umgehend zu kontaktieren und mit dessen 
Mitwirkung eine möglichst befriedigende Lösung zu 
suchen. 
 
§11 Haftung 
G-Pos schuldet dem Kunden aufgrund 
außervertraglicher oder vertraglicher Grundlage 
Schadenersatz nur bei Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit. Auch in diesen Fällen wird die 
Haftung einvernehmlich auf die Höhe eines 
jährlichen Servicebetrags beschränkt. 
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§12 Mitwirkung des Kunden 
Der Kunde benennt für G-PoS einen Ansprechpartner 
und ggf, ein Vertreter. Diese Personen sind im 
Rahmen einer Schulung oder Einweisung mit dem 
System vertraut zu machen. 
Grundlagen der EDV sollten ihm nicht fremd sein. Der 
Kunde führt täglich eine Datensicherung auf 
turnusmäßig wechselnden Datenträgern (mind. 5xTag 
2xMonat) durch und überprüft ihre Verwendbarkeit. 
Der Kunde verwendet auf allen Systemen aktuelle 
Virenschutzprogramme sowie Firewalls. Der Kunde 
stellt eine Einwahlmöglichkeit für die Fernwartung 
bereit. 
 
§13 Fremdprogramme / Viren 
Probleme und Fehler die durch Installation und Einsatz 
von Fremdprogrammen sowie durch Virenbefall 
entstehen sind nicht durch diesen Vertrag abgedeckt. 
 
§14 Vertragsdauer 
Dieser Servicevertrag läuft auf unbestimmte Dauer. Er 
kann durch beide Seiten mit einer Frist von 3 Monaten 
zu Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.  Gerät 
der Kunde mit seinen Zahlungen für diesen Vertrag um 
mehr als einen Monat in Verzug, darf G-PoS seine 
Leistungen für den Kunden einstellen. Der Kunde 
verpflichtet sich für diesen Fall, die Zahlungen für 
diesen Vertrag bis zum Vertragsende als Vertragstrafe 
weiterzuleisten. Für den Fall des Zahlungsverzuges 
durch den Kunden behält sich G-PoS das Recht einer 
fristlosen Kündigung vor. 

 
§15 Zahlungsweise 
Die Rechnung für die Serviceverträge wird jeweils 
für die folgenden 3 Monate im zum Quartalsanfang 
gestellt und ist innerhalb einer Woche zu bezahlen. 
 
§16 Preiserhöhung 
G-Pos ist berechtigt die Preise für diesen Service-
vertrag den entstehenden Kosten anzupassen. Bei 
Preiserhöhungen von mehr als 5 % pro Jahr für die 
monatlichen Vertragskosten steht dem Kunden 
innerhalb 3 Monaten nach der Preiserhöhung ein 
außerordentliches Kündigungsrecht zu. 
 
§16 Abschlussklausel 
Gerichtsstand für diesen Vertrag ist 51645 
Gummersbach. Es gelten die AGB der G.PoS. 
Sollten sich einzelne Klauseln des Vertrages als 
ungültig erweisen so bleibt der Vertrag dennoch 
gültig. 

 
 
 
 
 
Hotlinenummer                      02324 395137 
Hardware Servicenummer     0178 8374454 
G-PoS-Homepage                www.g-pos.de 
 
 

 

Kosten (Stand 05.2007) 
 
Pro Kassensystem oder Backoffice und Monat         23,00 € 
Nachlass ab   
2 Systeme 10% 
3 Systeme 20% 
5 Systeme 30% 
10 Systeme 40% 
20 Systeme 50% 
 
Dieser Vertrag gilt für __ Systeme ab dem ___________ . Bitte Systeme benennen. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Für G-PoS Kassensysteme:                                 Für den Kunden: 
 
 
Martin Stopp      : __________________              _________________________________________ 
       Stempel und Unterschrift 

Sven Stachorra : __________________ 
 
 


